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Seit die nachteilige Wirkung der Verbauung der nächften Umgebung von

Friedhofanlagen erkannt worden ift, hat man in vielen Ländern Anordnungen über

die Entfernung der Friedhöfe von bewohnten Ortfchaften getroffen. Diefe Vor-

fchriften Primmen aber durchaus nicht miteinander überein, da darin der Abftand

der Friedhöfe von den bewohnten Ortfchaften und von den nächften Brunnen inner-

halb der Grenzen von 10 bis 370m fchwankt, fo dafs diefe Mafsregeln {ich nur als
wenig wertvoll, ja als nutzlos darf’tellen.

So beftimmt ein franzöfifches Dekret aus dem jahre 1807 diefe Entfernung mit 100m, ein

englifches auf 188m (: 200 Yardr). Ein öfterreichifches, unter Kaifer fifa/ef erlaffenes Gefetz

normiert bei geringem Tieffiande des Grundwaffers das Mindeftmafs diel'es Abfiandes auf 50m,

fonft aber auf 10 m.

Die fpäter feftgefetzten Entfernungen entfprechen fchon mehr den Anforde-
rungen der Hygiene.

So wird z.B. in Rufsland die geringfie Entfernung von den Weichbildgrenzen plattländifcher

Gemeinden auf 1067 m (: 1 Werft) iefigefetzt. Die im Jahre 1875 vorgenommenen Unterfuchungen

des überaus feuchten Bodens in der Umgebung von St. Petersburg hatten auch zur Folge, dafs

die zwei grofsen Friedhöfe im Süden und Norden der Stadt in einer Entfernung von 12 und 14 km

an den Eifenbahnwegen angelegt wurden.

Auch in anderen Städten wird die Entfernung der neuangelegten Friedhöfe von der Stadt

bedeutend gröfser angenommen. Der neue öftliche Friedhof zu München iit 3‘/2 km vom Mittel-

punkte der Stadt entfernt. Beim Wiener Zentralfriedhofe beträgt diefer Abfiand 11 km, beim

Hamburger Zentralfriedhofe in Ohlsdorf 12 km.

Am allerrichtigf’ten erfcheint uns die feitens des Gefundheitsrates des De-

partements Gironde im Jahre 1875 angeordnete Gröfstentfernung von 11 km. Das

Ueberfchreiten diefes Höchf’tmafses wäre vom wirtfchaftlichen Standpunkte nicht
zu empfehlen.

Ein wichtiges Hindernis für das ftetige Beibehalten diefes vorgefchriebenen

Abflandes befteht in der itets zunehmenden Ausbreitung der Städte, fo dafs bei

einer ungenügenden Entfernung der Friedhöfe von ihnen diefer Abitand fchliefslich

auf Null reduziert wird.

Von d_iefem Standpunkte aus empfiehlt es fich, foweit es die örtlichen und

die Geländeverhältniffe gef’tatten, die Friedhöfe nördlich oder nordöftlich von der

Stadt anzulegen, da fich erfahrungsgemäfs die Städte in füdlicher und weftlicher

Richtung auszubreiten pflegen. Im entgegengefetzten Falle müfste mit Rückficht

auf die Möglichkeit einer Verbauung des den Friedhof ringsum einfchliefsenden

Geländes aufser dem Friedhofgrundftück auch noch eine mit dem Bauverbote be-

laftete Quarantänezone angekauft werden, deren Gröfse von den örtlichen Anord-

nungen über die kleinfte Friedhofentfernung abhängen würde. Dies ift auch beim

öftlichen Friedhofe zu München der Fall gewefen.

Die gefamte Friedhoffiäche beiteht:

I) aus dem von den Gräbern eingenommenen Gelände, dem fog. Gräberfeld, und

2) aus der zu Gräbern nicht verwendeten Grundfläche, welche zur Anlage

von Alleen, freien Plätzen und zu Bepflanzungszwecken ausgenutzt wird.

b) Gröfse eines ftädtil'chen Begräbnisplatzes.

Die Berechnung der gefamten Grundfläche eines Gräberfeldes gefchieht durch

Multiplikation der Anzahl der Turnusjahre mit dem durchfchnittlichen Flächenraum,

der für je ein Grab und das in Längs- und Querrichtung fich anfchliefsende
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Zwifchenltück beitimmt ift‚ und der Ziffer der im jahre zu erwartenden Sterbefälle”).

Letztere Ziffer beftimmt fich aus dem Durchfchnitte der letzten IO Jahre, wobei

man, falls die Bevölkerung jährlich zuwächf’c, annimmt, dafs die Progreffion der

Zunahme durch weitere 10 Jahre erhalten bleibt. Hierbei mufs in Rücklicht ge—

zogen werden, dafs im Falle von Epidemien die Sterblichkeit noch über den

Durchfchnitt wächlt und infolgedeffen die letztere Ziffer diefer Annahme entfprechénd

erhöht werden mufs.
Bezüglich der Gröfse des freien unbelegten Geländes herrfchen verfchiedene

Meinungen. Die Anhänger der Gartenkunlt, denen die pflanzliche Ausgeftaltung

der Friedhöfe am Herzen liegt, empfehlen zu diefem Zwecke ein Fünftel, ja fogar

ein Drittel der Gefamtgrundfläche. Dies ift indes bei dem neu entftandenen Zentral-

friedhoffyflem, wo wirtfchaftliche Grundfätze eine wichtige Rolle fpielen, als über-

trieben zu bezeichnen. Nach diefem Grundfatz müfsten z. B. auf dem Wiener

Zentralfriedhofe, der fich mit feiner Erweiterung über eine Gefamtfläche von etwa

200 ha erflreckt, für pflanzliche Anlagen gegen 50 ha vorbehalten werden.

Da die gegenwärtige monumentale Ausgeftaltung die frühere parkähnliche An—

lage der Friedhöfe verdrängt hat und fomit auch der Raum für die erl’tere berück—

fichtigt werden mufs, läfst fich für die Bepflanzung und die Hauptwege einfchliefslich

der freien Plätze nicht "uber 20 Vomhundert des gefamten Friedhofgrundftückes

empfehlen.

Die ganze Friedhofgrundfläche wird, der leichteren Orientierung wegen, in

grofse und kleine Sektionen eingeteilt, die letzteren in Gräberreihen. Auf den alten

Münchener Friedhöfen beträgt die Breite je einer Sektion 30 bis 40m und ihre

Länge 50 bis 60 m; dabei find die Wege zwifchen den Sektionen (alfo Hauptwege)

3,50 bis 4,00 m breit. Auf dem \Niener Zentralfriedhofe betragen die Abmeffungen

der Sektionen erften Ranges 180 X 180In und diejenigen der Sektionen zweiten

Ranges 100 X 180m-

Auf manchen Friedhöfen find befondere Sektionen für Erwachfene, befondere

für Kinder beftimmt; dies betrifft aber nur die Reihengräber. Diefe wegen

der verfchiedenen Turnuszeit lobenswerte Einrichtung geht in manchen Städten

(Hamburg, München, Wien, Berlin u. f. w.) noch weiter. In Brescia werden die

Männerleichen von den Frauenleichen getrennt, alfo auf befonderen Parzellen

beigefetzt.

Am weiteften ging man mit diefer Scheidungseinrichtung in Bologna. Das

männliche und weibliche Gefchlecht wird nicht nur bei den Erwachfenen, fondern

auch bei den Kindern getrennt beigefetzt; aufserdem haben die fezierten Spital-

leichen eine befondere Grundfläche, wobei auch an der Gröfse der Särge und an

der durch diefe beftimmten Gröfse des einzelnen Grabes gefpart wird. Die Sarg-

abmeffungen betragen in diefem Falle 1,50 X 85 Cm. Eine befondere Grundfläche
wird auch den Geift1ichen zuerteilt. Von Bedeutung if’t überdies der Umftand, dafs

die infektiöfen Leichen gleichfalls eine befondere Parzelle für [ich haben; hier will

man dem mit der Erdbeitattung verbundenen Uebelf’rand dadurch abhelfen, dafs

man diefe Gräber tiefer (2,50 m) als diejenigen für nichtinfektiöfe Leichen (2,90 m für

Erwachfene, 1,50 m für Kinder) anlegt, was jedoch nicht als richtig angefehen

werden kann. In den Gräbern ift ferner auf der Sohle eine desinfizierende, 22 mm

(tarke Kalkfchicht ausgebreitet, was angefichts der möglichen Verunreinigung des
 

16) Befehlufs der Königl. Deputation für das Medizinalwefeu in Preußen vom 1, November 1892.
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Grundwaffers als höchf‘c zweckmäfsig erfcheint. Noch zweckmäfsiger wäre es aller-

dings, wenn der Sarg an allen Seiten mit Kalk umgeben würde, da dies auch auf

die Zufammenfetzung der Bodenluft einen heilfamen Einflufs ausüben würde.

3. Kapitel.

Einteilung und Ausnutzung des Friedhofgeländes.

a) Begräbnisgelände und Baulichkeiten.

Bei der Anlage der neuzeitlichen Begräbnisf’tätten wird —— zum Unterfchiede

von den früher vielfach planlos angelegten, den Anfprüchen an eine bequeme Ver-

richtung der Befiattungsfeierlichkeiten nicht genügenden Friedhöfen _ für die forg-

fältige Einteilung und Ausnutzung des gefamten Friedhofgeländes in hohem Mafse

geforgt. Für die gegenwärtige Einteilung einer Friedhofanlage hat fich in letzter

Zeit ein Schema herausgebildet, das in der harmonifchen Zufammenfiellung der

Ausgefialtung der eigentlichen Begräbnisgrundfläche mit der architektonifchen Aus-

bildung der für die Kultus-' und Nützlichkeitszwecke bel’cimmten Baulichkeiten be-

Geht. Die Anordnung der einzelnen Bauwerke wird von vornherein der natür-

lichen Bodengeftaltung angepafst, und bei der Verteilung diefer Elemente wird für

eine günfiige perfpektivifche Wirkung möglichfit geforgt.

Bezüglich der Behandlung des Begräbnisfeldes find verfchiedene Anfichten zu

verzeichnen. Von den Anhängern der gärtnerifchen Kunfi wird, wie fchon erwähnt,

die parkartige Ausgeftaltung des gefamten Friedhofgeländes empfohlen.

Bei der Berückfichtigung des wirtfchaftlichen Standpunktes jedoch, der bei einer

ftädtifchen Anlage nicht aufser acht gelaffen werden darf, ii’c die Verwendung einer
angemeffenen Grundfläche für parkartige Zwecke, wenn man die grofsen Koflen des

auch weit aufserhalb der Stadt gelegenen Grund und Bodens bedenkt, nicht immer

durchführbar. Die Verfchönerung des Friedhofgeländes durch Blumenparketts, An«

pflanzungen u. [. w. if’c allerdings immer erwünfcht; jedoch foll das Hauptgewicht

auf die würdige architektonifche Ausgef’caltung der Gefamtgrundfläche (aufser den

Bauwerken mit Terraffen, Springbrunnen, Arkadenbauten u. f. w.), auf möglichft be-

quemen Verkehr und auf rafche Orientierung auf dem Gräberfelde gelegt werden.

In Bezug auf den gärtnerifchen Teil find die neuzeitlichen Friedhofanlagen in

zweifacher Weife ausgeführt worden:

1) Anlagen, auf denen das gefamte Gräberfeld in englifcher Weife parkartig

ausgebildet ift und die ganze Friedhofanlage fomit eine Parkanlage darftellt, und

2) Anlagen, auf denen das parkartige Element vom friedhöflichen Gräberfelde

getrennt und an feine Ränder verwiefen wird.

Die letzteren Anlagen mit vorwiegend architektonifchem Charakter find infolge

des mehr offenflehenden Gräberfeldes und der daraus fich ergebenden leichteren

Orientierung in den Gräberreihen vorzuziehen. Man kann allerdings den in erfter

Reihe angeführten parkartigen Anlagen den Vorzug der malerifchen Gruppierung

nicht verfagen; doch entfällt dabei die möglichft weitgehende Ausnutzung des Ge-

ländes bis auf feine Bruchteile.

Von großer Wichtigkeit if’c es, wenn bei den Friedhöfen mit vorwiegend

architektonifchem Charakter, bei denen alfo das parkartige Element eine unter—
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